
Weitere Auflagen:

• Kein Einsatz von Düngemitteln

• Keine Regulierung der Beikräuter*

• Das angebaute Getreide sowie das anfallende Stroh sind zu ernten und abzufahren.

• Ein Stoppelumbruch darf erst nach dem 1. September erfolgen.

*Im begründeten Einzelfall sind nach Abstimmung mit der vertragsschließenden Stelle Abweichungen möglich.

Unterstützte Arten / Artengruppen: 

Betrag: 1220 Euro pro Hektar

Top-Up Doppelter Saatreihenabstand: 17 Euro (eine Stunde Arbeitszeit)

Im gemeinsamen Antrag anzugebender Nutzungscode (NC): NC der angebauten Kultur

NL

Saatgut von Ackerwildkräutern
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Ackerwildkräuter 

Modul 4: Extensiver Ackerbau auf Sandstandorten

Einige sehr seltene Ackerwildkräuter sind in ihrem Auftreten stark an nährstoffarme Sandbö
den gebunden, die ausschließlich extensiv genutzt werden. Entsprechend hat dieses Vertrags
modell seine Anwendungskulisse in den Sandgebieten der nördlichen Oberrheinebene und 
kann sowohl auf entsprechenden Ackerflächen in NSGs, als auch auf an NSGs angrenzenden 
Äckern (Pufferfunktion) umgesetzt werden. Dabei wurde das Vertragsmodell so konzipiert, 
dass neben den wertgebenden Ackerwildkräutern Aspekte des Feldvogel- und Insektenschut
zes berücksichtigt sind.

-
-

-

Vertragslaufzeit: 5 Jahre

Umsetzung: 

Bei diesem Vertragsmodell ist der gesamte Schlag unter Vertrag. Für eine erfolgreiche Um
setzung ist auf der Vertragsfläche Folgendes zu beachten:

-

• Folgende Fruchtfolge wird vorgeschrieben: 1. Jahr: Winterroggen – 2. Jahr: Hafer – 3. Jahr: Brache 
mit Selbstbegrünung – 4. Jahr: Brache mit Selbstbegrünung – 5. Jahr: Winterroggen

• Es dürfen keine Düngemittel eingesetzt werden.*

• Keine Regulierung der Beikräuter*

• Die Saatstärke von Getreide ist auf der Vertragsfläche zu halbieren (Halbierung der Mengeneinstel 
lung der Drillmaschine, maximal 200 Körner pro Quadratmeter). Ein ergänzender doppelter Saatre 
henabstand wird zusätzlich entlohnt.*

-
i-

• In den vorgeschriebenen Brachejahren ist auf jegliche Einsaat zu verzichten. Die jährliche, krumen- 
tiefe Bodenbearbeitung (zum Beispiel durch Pflug oder Grubber) entfällt für die Brachejahre.

• Die jährliche, krumentiefe Bodenbearbeitung (zum Beispiel durch Pflug oder Grubber) ist auf der 
gesamten Vertragsfläche verpflichtend und sollte ausschließlich zwischen 1. Oktober und 1. März 
erfolgen. Brachejahre sind davon ausgeschlossen.

• Ein Stoppelumbruch darf erst nach dem 1. September erfolgen.*

*Im begründeten Einzelfall sind nach Abstimmung mit der vertragsschließenden Stelle Abweichungen möglich.
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Unterstützte Arten / Artengruppen: 

Betrag: 1080 Euro pro Hektar

Top-Up Doppelter Saatreihenabstand: 17 Euro (eine Stunde Arbeitszeit)

Im gemeinsamen Antrag anzugebender Nutzungscode (NC): 
Getreidejahr = NC der angebauten Kultur
Brachejahr = NC 563

RG

Mohn-Mauerbiene

Mohn-Mauerbiene — ein vom Aussterben bedrohter Tapeziermeister 

Die vom Aussterben bedrohte Mohn-Mauerbiene ist ein echter Sandliebhaber. Die Weibchen 
dieser Art graben in lockere Rohbodenstellen eine etwa vier Zentimeter lange Röhre, die sich 
am Ende bauchig erweitert. Die Wände des Hohlraumes tapeziert die Biene mit Stücken von 
Mohnblütenblättern. 
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Feldvogelschutz 

Modul 5: Zwei-Streifenbewirtschaftung mit Nutzung der Marktfruchtstreifen

Dieses Vertragsmodell dient vorrangig der Erhöhung der Strukturvielfalt und ist primär auf 
die Förderung von Agrarvogelarten, vor allem Feldlerche, Wachtel, Wiesenschafstelze sowie 
Grauammer ausgerichtet. Entsprechend wird dieses Modul vorrangig für ackerbaulich domi
nierte NSGs in landwirtschaftlichen Gunsträumen (Standorte mit guten Ackerböden, hoher 
Bodenpunktzahl) sowie auf an NSGs angrenzenden Äckern (Pufferfunktion) empfohlen. 

-

Vertragslaufzeit: 5 Jahre

Umsetzung: 

Bei diesem Vertragsmodell ist der gesamte Schlag unter Vertrag. Für eine erfolgreiche Umset
zung ist auf der Vertragsfläche Folgendes zu beachten:

-

• Zur Bewirtschaftung in Streifen wird die Vertragsfläche in mehrere Flächen gleicher Breite aufgeteilt.
Die Streifenbreite orientiert sich an der Arbeitsbreite der eingesetzten Geräte.

• Die Streifen werden abwechselnd mit betriebsüblichem Getreide sowie mit Luzerne oder Klee be
stellt.

-

• Die Aussaat der Luzerne hat in Blanksaat auf den Stoppeln mit einem späteren Schröpfschnitt zu
erfolgen. In Ausnahmefällen ist auch eine Frühjahrsansaat in Form einer Untersaat möglich.

• Es dürfen keine Düngemittel eingesetzt werden.*

• Keine Regulierung der Beikräuter*

• Die Getreidestreifen sind nach der Getreidereife zu beernten. Dabei ist auch das Stroh abzufahren. Ein 
anschließender Stoppelumbruch darf erst nach dem 1. September erfolgen.

• Die Mahd der Luzerne-/Kleestreifen darf aus Gründen des Feldvogelschutzes erst ab dem 15. Juli
erfolgen.

*Im begründeten Einzelfall sind nach Abstimmung mit der vertragsschließenden Stelle Abweichungen möglich.

Unterstützte Arten / Artengruppen: 

Betrag: 979 Euro pro Hektar

Im gemeinsamen Antrag anzugebender Nutzungscode (NC): 
Beantragung in verschiedenen Schlägen:
1 (Getreide) = NC der angebauten Kulturen
2 (Luzerne / Klee) = NC 432
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Grauammer
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PZ

Kleiner Perlmutterfalter

Kleiner Perlmutterfalter — der Spezialist für Ackerstiefmütterchen

Der in Baden-Württemberg stark gefährdete Kleine Perlmutterfalter besiedelt gerne Acker
brachen und Feldsäume. Die Raupen dieser Art fressen bevorzugt am Ackerstiefmütterchen 
und sind durch Herbizideinsätze, einen frühen Stoppelsturz sowie anhaltenden Rückgang von 
mageren Feldrändern und Böschungen zunehmend gefährdet.

-
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SA

FG

Knoblauchkröte

Kleiner Mäuseschwanz

Feuchtstelle im Acker mit Schlammpioniervegetation
22



Feuchtflächen im Acker 

Modul 10: Modellierung von Feucht- beziehungsweise Druckwasserstellen

Bei diesem Vertragsmodell handelt es sich um eine einmalige Optimierungsmaßnahme für 
das Modul 9 mit dem Ziel, die Feucht- beziehungsweise Druckwasserstellen durch eine 
Geländemodellierung naturschutzfachlich zu optimieren. Entsprechend kann dieses Modul 
ausschließlich in Naturschutzgebieten, Vogelschutzgebieten und innerhalb der Kulisse des 
Artenschutzprogramms Vögel angewandt werden, in denen Feucht- beziehungsweise Druck
wasserflächen auf Ackerflächen auftreten. 

-

Vertragslaufzeit: 1 Jahr

Umsetzung: 

Bei diesem Vertragsmodell sollen mit Hilfe eines Frontladers die bestehenden Druckwas
serstellen weiter eingetieft und aufgeweitet werden, sodass eine größere Schlamm- und 
Wasserfläche von circa 100 Quadratmetern entsteht. Sollten mehr als 200 Quadratmeter 
Potenzialfläche für die Maßnahme zur Verfügung stehen, sollten mehrere Kleingewässer 
mit einer Größe von 10 bis 100 Quadratmetern angelegt werden. Die Tiefe der optimierten 
Kleingewässer darf 60 cm nicht überschreiten und der anfallende Erdaushub ist (soweit 
rechtlich möglich) auf der Maßnahmenfläche im Umfeld zu verteilen.

-

Zur Sicherung des Wasserhaushaltes ist eventuell auch ein Rückbau von Drainagen nötig. 
Besonders dadurch soll erreicht werden, dass die Feuchtflächen weniger austrocknungsemp
findlich sind (Ziel: Wasserkörper sollte bis mindestens Ende Juli vorhanden sein) und die 
Habitateignung für standorttypische Tier- und Pflanzenarten weiter erhöht wird. 

-

Des Weiteren sind folgende Aspekte zu beachten:

• Durch eine Geländemodellierung (Eintiefung / Aufweitung) ist die Feucht- beziehungsweise Druck
wasserstelle naturschutzfachlich aufzuwerten. Die weitere Umsetzung ist mit der beauftragenden
Naturschutzbehörde abzustimmen.

-

• Durch die Maßnahmen dürfen die vorhandenen Bodenfunktionen nicht gestört oder nachteilig
verändert werden. Insbesondere bei verdichtungsempfindlichen Böden (ab Konsistenzbereich ko 3
nach DIN 19639) ist vorab die Untere Bodenschutzbehörde zu beteiligen.

• Auf der Vertragsfläche darf über die oben beschriebene Maßnahme hinaus keine Änderung des
Bodenreliefs erfolgen. Ebenso sind weder Entwässerungsmaßnahmen (Drainierungen) noch Abla
gerungen zulässig.

-

Unterstützte Arten / Artengruppen: 
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Kiebitz

Feuchtstellen im Acker – Lebensraum für Spezialisten 

Viele Charakterarten wie Kiebitz, Knoblauchkröte oder Ysop-Weiderich sind europaweit stark 
gefährdet und in ihrer Lebensweise auf solch dynamische Lebensräume spezialisiert. Durch 
Nutzungsaufgabe oder auch durch den Einbau von Drainagen wird dieser besondere Lebens
raum zusehends verdrängt.

-
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Ausblick

Die Artenarmut in der heutigen Agrarlandschaft hat erschreckende Ausmaße angenommen 
und auch vor Naturschutzgebieten nicht Halt gemacht. Daher suchen wir Landwirtinnen 
und Landwirte als Partner, die sich nicht damit abfinden wollen, dass Rebhuhn, Kiebitz, 
Acker-Rittersporn oder Mohnmauerbiene immer seltener werden. Gemeinsam mit Ihnen 
möchten wir mithilfe der vorgestellten Maßnahmen die biologische Vielfalt auf Ackerflä
chen in beziehungsweise um Naturschutzgebiete stärken und langfristig sichern. Auch wenn 
die Natur oftmals nur langsam reagiert, sind wir zuversichtlich, auf diesem gemeinsamen 
Weg deutliche, positive Veränderungen für unsere Tier- und Pflanzenwelt erzielen zu kön
nen. Lassen Sie uns also gemeinsam als Partner ambitionierte Schutzmaßnahmen umsetzen 
und so einen einzigartigen Teil unseres biologischen als auch kulturellen Erbes sichern.

-

-

TL

Acker-Rittersporn
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